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Die neuen Reichsſteuern .
u den undankbarſten Aufgaben von Regierung

und Volksvertretungen gehört die Erſchließung
neuer Einnahmequellen , d. h. neuer Steuern .

In dieſer unangenehmen und ſchwierigen Situation

befand ſich auch der aufgelöſte Reichstag in ſeiner

Tagung 1905/06 . Infolge der ſtändig ſteigenden

Ausgaben durch Militär - , Flotten⸗ und Kolonial⸗

forderungen insbeſondere , hatte ſich das Reich bis

zum Jahre 1905 in eine Schuldenlaſt von über

3,5 Milliarden geſtürzt , das ſind auf den Kopf
der Bevölkerung rund 50 M. Allerdings wachſen
mit den neuen Staatsaufgaben auch die Staats⸗

ausgaben ; denn Deutſchland wächſt an Wohlſtand ,
Macht und Einfluß ; Gewerbe , Induſtrie und Handel

blühen . Unſer überſeeiſcher Handel hat ſowohl eine

ſtarke Kriegsflotte zu ſeinem Schutze , natürlich in

den gegebenen Grenzen , nötig , als auch eine ver⸗

nünftige Kolonialpolitik , die in den überſeeiſchen
Ländern feſte Stützpunkte unterhält und auch fremde
Gebiete dem deutſchen Abſatz eröffnet . Freilich

ſtanden dieſen gewaltigen Ausgaben auch größere
Mehreinnahmen gegenüber , die aber meiſtens für

ſog . ſoziale Zwecke wie Invalidenverſicherung , Er⸗

höhung der Beamtengehälter ꝛc. Verwendung fanden .
Wie in jeder Familie Sparſamkeit das erſte Er⸗

fordernis einer richtig geleiteten Hauswirtſchaft ſein

muß , ſo auch im Reichshaushalt . Die Verhand⸗

lungen der Parlamente zeigen uns zur Genüge ,
daß die Steuerbewilligung viel einfacher iſt , als

das Suchen nach neuen Einnahmequellen .
Von den 250 Millionen Mark , welche die Re⸗

gierung damals forderte , wurden glatt 50 Millionen

geſtrichen und das Steuerprogramm der Regierung ,
das die Mehreinnahmen hauptſächlich aus Tabak⸗ ,
Bier⸗ und Quittungsſteuer nehmen wollte , über den

Haufen geworfen .
Die Tabakſteuer wurde unter anderm verworfen ,

weil ſie den heimiſchen Tabakbau , der ohnedies

zur Zeit wenig rentabel , ſchwer getroffen hätte ,
die Quittungsſteuer erregte deshalb berechtigten
Widerſpruch , weil ſie den Mittelſtand zu ſtark im

Geſchäftsverkehr beläſtigt hätte .
Die geplante Bierſteuer für die deutſche Brau⸗

ſteuergemeinſchaft wurde einer vollſtändigen Neu⸗

ordnung unterzogen , dergeſtalt , daß eine ſteigende
Steuerſtaffel die kleineren und mittleren Brauereien

weniger belaſtet , als die großen und deshalb
leiſtungsfähiger . Die Mehrbelaſtung , die kaum

auf die Konſumenten abgewälzt werden kann , be⸗

trägt bei kleineren Brauereien noch nicht einen

halben Pfennig pro Liter , bei Großbrauereien
etwa das doppelte .

Die Zigarettenſteuer bildet den Erſatz für die

abgelehnte Tabakſteuer ; ſie iſt gerechtfertigt , weil
die Zigarren in der Steuer ungünſtiger geſtellt
waren als die Zigaretten , trotzdem bei letzteren faſt
durchweg ausländiſcher Tabak verwendet wird .

Als vollſtändig neue Steuern erhielten wir die

ſog . Verkehrsſteuern auf Frachturkunden und Fahr⸗

karten . Erfreulicherweiſe ſind die Fahrkarten

III . Klaſſe in Baden ( Perſonenzug ) und die aus⸗

wärtigen IV . Klaſſe von der Beſteuerung freige⸗

blieben . Wie dieſe Verkehrsſteuern , ſo wird auch

die Erhöhung des Portos im Orts⸗ und Nachbar⸗

ortsverkehr , für Poſtkarten von 2 auf 5 Pfg . und

für Druckſachen von 2 auf 3 Pfg . , unangenehm

empfunden .
Während bis jetzt die Erbſchaftsſteuer den ein⸗

zelnen Bundesſtaaten vorbehalten blieb , wurde jetzt
die einheitliche Reichserbſchaftsſteuer eingeführt . Die

Erbſchaftsſteuer wird zwar von den Einzelſtaaten
erhoben , doch müſſen dieſe / an das Reich ab⸗

führen .
Die Erbſchaftsſteuer beträgt :
1. vier vom Hundert für leibliche Eltern , für

voll⸗ und halbbürtige Geſchwiſter ſowie fülr

Abkömmlinge erſten Grades von Geſchwiſtern ;

ſechs vom Hundert für Großeltern und ent⸗

fernte Voreltern , für Schwiegereltern und

Stiefeltern , für Schwieger - und Stiefkinder ,

Abkömmlinge 2. Grades von Geſchwiſtern ,

uneheliche von dem Vater anerkannte Kinder

und deren Abkömmlinge , für an Kindesſtatt

angenommene Perſonen und deren Abkömm⸗

linge ;
acht vom Hundert für Geſchwiſter der Eltern ,

Verſchwägerte im 2. Grade der Seitenlinie ;
4. zehn vom Hundert in den übrigen Fällen .

Ueberſteigt die Erbſchaft 20 000 M. ſo iſt das

1½10 fache der obigen Beträge zu entrichten , bei

30000 M. das 12/0 fache u .ſ . w. mit ¼10 ſteigend ,
bis zu einem Erbfall von 1 Million , wo der

2½ fache Betrag gezahlt werden muß .
Befreit von der Erbſchaftsſteuer ſind u. a. Erb⸗

anfälle unter 500 M. in den 2. erſten Klaſſen , von
Mobiliar und Kleidungsgegenſtänden , ſoweit ſie

nicht zum Verkauf beſtimmt ſind , bis zum Wert

von 5000 M. ; ferner die Erbanfälle der Arbeiter und

Dienſtboten , falls ſie zum Erblaſſer in einem Dienſt⸗

verhältnis geſtanden haben . Bei Stiftungen wohl⸗

tätiger und kirchlicher Art fällt die Steizerung weg .
Bemerkenswert für uns Landwirte ſind die Er⸗

leichterungen , die dem Bodenbeſitz zuteil geworden

ſind , weil eben Grund und Boden in vollem Um⸗

fang herangezogen werden kann , während das be⸗

wegliche Kapital nicht ſo leicht erfaßt werden kann .

Bei Schätzungen des landwirtſchaftlichen Beſitzes
wird nicht der Verkehrswert , ſondern der Ertrags⸗
wert überall zugrunde gelegt . Außerdem wird die ſo

gefundene Summe um 1 herabgeſetzt und für die

zu zahlenden Steuern kann eine 10jährige Zahlungs⸗
friſt ohne Zins gewährt werden .

Die Tantiemenſteuer für die Bezüge der Auf⸗

ſichtsräte bei großen Aktiengeſellſchaften ꝛc, ſowie

3.

die Automobilſteuer intereſſieren unſere Leſer weniger

und können deshalb übergangen werden .



Die Weinleſe .
Nach der Original⸗öeichnung von Peter Bauer .
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Statuten - Hnhang .
Nach den Beſchlüſſen der Mitgliederverſammlung vom Jahre 1907 .

Vom Rechtsſchutz .
I . Umfang des Rechtsſchutzes .

Um den Mitgliedern einen möglichſt wirkſamen
Rechtsſchutz zu ſichern , kommt der Verein für die
Koſten auf , die ihnen in gewiſſen Angelegenheiten
durch die Inanſpruchnahme eines für jeden Bezirk
vom Ausſchuß zu bezeichnenden Rechtsanwalts er⸗
wachſen und zwar

1. ſowohl für die Koſten eines Pro⸗
zeſſes , als für bloße Ratserteilung , wenn
es ſich handelt um Kauf⸗ und Tauſchverträge über
Vieh und ſonſtige landwirtſchaftliche Erzeugniſſe , ſowie
über landwirtſchaftliche Geräte , Maſchinen und ſonſtige
Bedarfsartikel , ſofern die Verträge in Ausübung des
landwirtſchaftlichen Betriebs , nicht aber im Betriebe
anderer Geſchäfte z. B. eines Handwerkers , Händlers ,
Maklers , Unternehmers uſw . abgeſchloſſen ſind und
ſofern jene Bedarfsartikel , deren Ankauf die Geſchäfts⸗
ſtelle des Vereins vermittelt , durch die Geſchäftsſtelle
bezogen worden ſind , ferner um Verſicherungsange⸗

Betrug ;
2. bloß für die Koſten der Ratserteilung ,

wenn es ſich handelt um Dienſtverträge mit landwirt⸗
ſchaftlichen Dienſtboten und ſonſtigen landwirſchaft⸗
lichen Arbeitern und um Lohnforderungen derſelben ,
um Fuhr⸗ und Taglohnforderungen , Pachtverträge
über landwirtſchaftliche Grundſtücke und Gebäude ,
Beſchädigung von landwirtſchaftlichen Gebäuden und
Grundſtücken , ſowie von Grundſtückserträgniſſen , Vieh ,
landwirtſchaftlichen Erzeuguiſſen , Geräten und Ma⸗
ſchinen , endlich um Wild - und Manöverſchäden und
Zwangsenteignungen .

3. Ausnahmsweiſe kann die Rechtsſchutzkommiſſion
auch in anderen Fällen , welche für den Verein oder
eine größere Anzahl von Mitgliedern von grundſätz⸗
licher oder ſonſt hervorragender Bedeutung ſind , die
Uebernahme eines Rechtsſtreits äuf Riſiko des Vereins
anordnen .

unbeſchadet der in Ziffer 1 bezüglich der Bedarfsartikel
gemachten Einſchränkung ) Anſpruch auf den Rechts⸗
ſchutz des Vereins .

II . Beſondere Beſtimmungen über den

Koſtenerſatz .
1. Die Entſcheidung darüber , ob die Koſten eines

Rechtsſtreits oder der Ratserteilung eines Rechts⸗
anwalts aus der Vereinskaſſe zu erſetzen ſind , erfolgt
durch die Rechtsſchutzkommiſſion , gegen deren Ent⸗
ſcheidung Beſchwerde an den Ausſchuß eingelegt werden
kann . Die Entſcheidung des Ausſchuſſes iſt endgültig ,
die Beſchreitung des Rechtsweges iſt ausgeſchloſſen .

2. Vor Bezahlung des Jahresbeitrages hat kein
Mitglied Anſpruch auf den Rechtsſchutz des Vereins .
Auch kann der Rechtsſchutz in ſolchen Rechtsfällen ,
deren Entſtehungsgrund in die Zeit vor dem Eintritt
des Mitglieds in den Verein fällt , nicht beanſprucht
werden .

3. Iſt der zu verklagende Gegner des Vereins⸗
mitglieds zur Zeit der Klageerhebung

zahlungsunfähig , ſo hat das Mitglied nur dann An⸗
ſpruch auf Koſtenerſatz , wenn der Vorſitzende der
Rechtsſchutzkommiſſion nach Mitteilung dieſer Tatſache
ſeine Zuſtimmung zur Erhebung der Klage erklärt hat,
Die Zuſtimmung ſoll jedenfalls nur dann erklärt
werden , wenn das Mitglied nur auf dieſe Weiſe von
einem die Prozeßkoſten erheblich überſteigenden Nach⸗
teile bewahrt werden kann .

In gleicher Weiſe kann in ſolchen Prozeſſen , in
welchen zum Beweiſe der weſentlichen Tatſachen weder
Zeugen benannt noch Urkunden vorgelegt werden
können , ſo daß der Beweis nur durch Eideszuſchiebung
an den Gegner angetreten werden kann , Koſtenerſatz
vom Verein nur dann beanſprucht werden , wenn der
Vorſitzen de der Rechtsſchutztommiſſion ſeine Zuſtimm⸗
ung zur Uebernahme des Rechtsſtreits erteilt hatte .

4. Wenn der ungünſtige Ausgang eines Rechts⸗
ſtreits darauf zurückzuführen iſt , daß das Mitglied

dem Rechtsanwalt leichtfertigerweiſe die Unwahrheit
angegeben oder erhebliche Tatſachen verſchwiegen hat,

ſo hat das Mitglied keinen Auſpruch auf Koſtenerſatz
legenheiten und offenſichtliche Fälle von Wucher und 5. Ebenſo wird des Anſpruchs auf Koſtenerſatz

verluſtig , wer durch eigenmächtiges Eingreifen in die
Prozeßleitung des Rechtsanwalts , insbeſondere durch
Abſchluß eines vom Rechtsanwalt nicht gebilligten
und der Prozeßlage nicht entſprechenden Vergleichs
oder durch eigenmächtige Fortſetzung eines nach Er⸗
klärung des Rechtsanwalts ausſichtslos gewordenen
Rechtsſtreits die Koſten verurſacht hat .

6. Die Verpflichtung des Vereins zum Koſtenerſatz
bezieht ſich zunächſt nur auf die erſte Inſtanz . Der
Erſatz der Koſten einer weiteren Inſtanz kann nur
dann beanſprucht werden , wenn der Vorſitzende der
Rechtsſchutzkommiſſion die Einlegung des Rechtsmittels
gutgeheißen hat .

7. In allen Fällen kann der Koſtenerſatz erſt nach
endgültiger Erledigung eines Rechtsſtreits vom Verein
beanſprucht werden . Deshalb haben die Mitglieder ,
welche den Rechtsſchutz des Vereins in Anſpruch

nehmen , die während des Rechtsſtreits erwachſenden
4. Bezirks⸗ und Ortsverbände als ſolche haben in

allen den Verein betreffenden Angelegenheiten ( jedoch
Gerichts - und Anwaltskoſten einſtweilen auszulegen .

8. Perſönliche Auslagen für Reiſen , Zehrung und
dergleichen , ſowie für Fütterung und Pflege eines den
Gegenſtand des Rechtsſtreites bildenden Tieres werden
den Mitgliedern vom Verein nicht vergütet . Ent⸗
ſchädigung für dieſelben erhalten demnach die Mit⸗
glieder nur inſoweit , als ſie vom unterlegenen Gegner
beigebracht werden kann , oder als die Koſten der
Fütterung und Pflege eines Tieres infolge einer von
dem Mitglied nicht ſelbſt beantragten gerichtlich an⸗
geordneten Einſtellung an einem dritten Ort (ſog.
Pfandſtall ) erwachſen ſind .

9. Da im Verein alle Mitglieder gleiche Rechte
haben , ſo hat in der Regel kein Mitglied Anſpruch
auf den Rechtsſchutz des Vereins in Fällen , wo ein
anderes Vereinsmitglied Gegner iſt . — Wenn jedoch
ein Mitglied offenſichtlich von einem anderen Mit⸗
gliede gröblich übervorteilt worden iſt , ſo kann dem
übervorteilten Mitgliede nach Einholung einer gut⸗
achtlichen Aeußerung der zuſtändigen Ortsverbands⸗

vorſtände durch Beſchluß der Rechtsſchutzkommiſſion
der Rechtsſchutz gegen das andere Mitglied bewilligt

notoriſch werden .



Gewährsmüngel und Gewährstage
im Tierhandel .
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Hierzu wird bemerkt :
Im allgemeinen gelten für den Verkauf von Tieren

die Beſtimmungen des Bürgerlichen Geſetzbuches über
Mängelgewährung ; doch ſind für den Verkauf von
Pferden , Eſeln , Mauleſeln und Maultieren , von
Rindvieh , Schafen und Schweinen beſondere Beſtim⸗
mungen , nach welchen der Verkäufer nur für be⸗
ſtimmte Hauptmängel und nur für die beſtimmten Ge⸗
währsfriſten , welche durch kaiſerliche Verordnung feſt⸗
geſetzt ſind , haftet . Die geſetzlichen Beſtimmungen
lauten :

§ 482. Der Verkäufer hat nur beſtimmte Fehler
Hauptmängel ) und dieſe nur dann zu vertreten , wenn
ſie ſich innerhalb beſtimmter Friſten ( Gewährfriſten )
zeigen.

Die Hauptmängel und die Gewährfriſten werden
durch eine mit Zuſtimmung des Bundesrats zu er⸗laſſende Kaiſerliche Verordnung beſtimmt . Dieſe Be⸗
ſtimmung kann auf demſelben Wege ergänzt und ab⸗
geändert werden .

§. 483. Die Gewährfriſt beginnt mit dem Ablaufe
des Tages , an welchem die Gefahr auf den Käufer
übergeht .

S8. 484. Zeigt ſich ein Hauptmangel innerhalb der
Gewährfriſt , ſo wird vermutet , daß der Mangel ſchonzu der Zeit vorhanden geweſen ſei , zu welcher die
Geſabr auf den Käufer übergegangen iſt .

58 485 . Der Käufer verliert die ihm wegen des
Mangels zuſtehenden Rechte , wenn er nicht ſpäteſtens

zwei Tage nach dem Ablaufe der Gewährfriſt oder ,
falls das Tier vor dem Ablaufe der Friſt getötetworden oder ſonſt verendet iſt , nach dem Tode desTieres den Mangel dem Verkäufer anzeigt oder die
Anzeige an ihn abſendet oder wegen des Mangels

Klage gegen den Verkäufer erhebt oder dieſem den
Streit verkündet oder gerichtliche Beweisaufnahme zur
Sicherung des Beweiſes beantragt . Der Rechtsverluſttritt nicht ein , wenn der Verkäuſer den Mangel arg⸗

liſtig verſchwiegen hat .

F8 486 . Die Gewährfriſt kann durch Vertrag ver⸗
längert oder abgekürzt werden . Die vereinbarte Friſt

tritt an die Stelle der geſetzlichen Friſt .
§ 487 . Der Käufer kann nur Wandelung ) , nicht

Minderung verlangen . Die Wandelung kann auch in
den Fällen der 88 351 —353 ) , insbeſondere wenn das

Tier geſchlachtet iſt , verlangt werden ; anſtelle der
Rückgewähr hat der Käufer den Wert des Tieres zu
vergüten . Das gleiche gilt in anderen Fällen , in denen
der Käufer infolge eines Umſtandes , den er zu ver⸗
treten hat , insbeſondere einer Verfügung über das
Tier , außer ſtande iſt , das Tier zurückzugewähren .
Iſt vor der Vollziehung der Wandelung eine un⸗

weſentliche Verſchlechterung des Tieres infolge eines
von dem Käufer zu vertretenden Umſtandes eingetreten ,
ſo hat der Käufer die Wertminderung zu vergüten .
—Nutzungen hat der Käufer nur inſoweit zu erſetzen ,
als er ſie gezogen hat .

„8 488 . Der Verkäufer hat im Falle der Wande⸗
lung dem Käufer auch die Koſten der Fütterung und
Fflege , die Koſten der tierärztlichen Unterſuchung und—
Behandlung , ſowie die Koſten der notwendig ge⸗—
wordenen Tötung und Wegſchaffung des Tieres zu
erſetzen .

§ 489 . Iſt über den Anſpruch auf Wandelung ein
Rechtsſtreit anhängig , ſo iſt auf Antrag der einen oder

der anderen Partei die öffentliche Verſteigerung des
Tieres und die Hinterlegung des Erlöſes durch einſt⸗

die Beſichtigungweilige Verfügung anzuordnen , ſobald
des Tieres nicht mehr erforderlich iſt .

§ 490 . Der Anſpruch auf Wandelung , ſowie der
Anſpruch auf Schadenerſatz wegen eines Hauptmangels ,

deſſen Nichtvorhandenſein der Verkäufer zugeſichert
hat , verjährt in ſechs Wochen von dem Ende der Ge⸗
währfriſt an. Im übrigen bleiben die Vorſchriften
des § 477 unberührt . * )

Das heißt, er kann Aufhebung, Ungüttigkeit des
nicht aber Nachlaß am Kaufpreis ( Minderung) verlangen .

9 . 88 351 —353 ſchließen den Rücktritt vom Kaufvertrag aus,wenn der Berechtigte oder ein von ihm zu vertretender Anderer
eine weſentliche Verſchlechterung, den Untergang oder die ander⸗
weitige Unmöglichkeit der Herausgabe des empfangenen Gegenſtandes

verſchuldet, die empfangene Sache durchVerarbeitung oder Um⸗
bildung in eine andere Sache umgeſtaltet , veräußert oder mit demRechte eines Dritten belaſtet hat oder ihm die Verfügung darüberim Wege der Zwangsvollſtreckung , Arreſtvollziehung oder durch denKontursverwalter entzogen iſt.

* Es kann daher die Verjährungsfriſt durch Vertrag ver⸗
längert werden und die Verjährung wird bis zur Beendigung des

Verfahrens unterbrochen , wenn der Käufer gerichtliche Beweisauf⸗
nahme zur Sicherung des Beweiſes beantragt .

Kaufes



Anſtelle der in den 88 210, 212, 215 Bitlenrerken
Friſten tritt eine Friſt von 6 Wochen “ )

Der Käufer kann auch nach der Verjährung des
Anſpruchs auf Wandelung die Zahlung des Kauf - ⸗
preiſes verweigern . Die Aufrechnung des Auſpruchs
auf Schadenerfatz unterliegt nicht der im § 479 be⸗
ſtimmten Beſchränkung . “k*)

8§ 491 . Der Käufer eines nur der Gattung nach
beſtimmten Tieres kann ſtatt der Wandelung ver —

langen , daß ihm an Stelle des mangelhaften Tieres
ein mangelfreies geliefert wird . Auf dieſen Anſpruch
finden die Vorſchriften der 88 488 —490 entſprechende
Anwendung .

§ 492 . Uebernimmt der Verkäufer die Gewähr⸗
leiſtung wegen eines nicht zu den Hauptmängeln ge⸗
hörenden Fehlers oder ſichert er eine Eigenſchaft des
Tieres zu, ſo finden die Vorſchriften der 88 487 —491
und wenn eine Gewährfriſt vereinbart wird , auch die
Vorſchriften der 88 483 —485 entſprechende Anwendung .
Die im § 490 beſtimmte Verjährung beginnt , wenn
eine Gewährfriſt nicht vereinbart wird , mit der Ab⸗
lieferung des Tieres .

Die Kaiſerliche Verordnung vom 27. März 1899
lautet :

§ 1. Für den Verkauf von Rutz⸗ und Zuchttieren
gelten als Hauptmängel :

I . bei Pferden , Eſeln , Mauleſeln und Maultieren :
1. Rotz ( Wurm ) mit einer Gewährfriſt von vier⸗

zehn Tagen ;
2. Dummukoller ( Koller , Dummſein ) mit einer Ge⸗

währfriſt von vierzehn Tagen ; als Dummkoller iſt
anzuſehen die allmählich oder infolge der akuten Ge⸗
hirnwaſſerſucht entſtandene unheilbare Krankheit des
Gehirns , bei der das Bewußtſein des Pferdes herab⸗
geſetzt iſt ;

3. Dämpfigkeit ( Dampf , Hartſchlägigkeit , Bauch⸗
ſchlägigkeit ) mit einer Gewährfriſt von vierzehn
Tagen ; als Dämpfigkeit iſt anzuſehen die Atembe⸗
ſchwerde , die durch einen chroniſchen und unheilbaren
Krankheitszuſtand der Lungen oder des Herzens be—
wirkt wird ;

4. Kehlkopfpfeifen ( Pfeiferdampf , Hartſchnaufig⸗
keit, Rohren , mit einer Gewährſriſt von vierzehn
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Tagen ; als Kehlkopfpfeifen iſt anzuſehen die durch
einen chroniſchen und unheilbaren Krankheitszuſtand
des Kehlkopfs oder der Luftröhre verurſachte und durch
ein hörbares Geräuſch gekennzeichnete Atemſtörung ;

5. periodiſche Augenentzündung ( innere Augen⸗
entzündung , Mondblindheit ) mit einer Gewährfriſt von
vierzehn Tagen ; als periodiſche Augenentzündung iſt
anzuſehen die auf inneren Einwirkungen beruhende

S 210 ſetzt eine Friſt von drei Monaten feſt für dieKlage⸗
erhebung nach der Erledigung des au eine Behörde, welche Vorent—
ſcheidung über die? s Rechtswegs zu treffen hat, oder
an ein höhe das zuſtändige Gericht zu beſtimmen

SS 212 und 215 gewähren eine Friſt
ür die Erhebung einer neuen Klage, nachdem
ckgenommen oder durch ein nicht in der Sache
Urteil rechtskräftig abgewieſen bezw. für die

g oder Feſtſtellung des Anſpruchs nach Be⸗
ſelbſt entſcheid
Klage auf Bef
endigung des

60 8§ 479beſtimmt, daß der Anſpruch auf Schadenerſatz nach
Vollendung der Verjährung nur erhoben werden kann, wenn der
Käufer vor der Vollendung der Verjährung den Mangel dem Ver⸗
käufer angezeigt oder die Anzeige an ihn abgeſendet bezw. gericht⸗
liche Beweisaufnahme zur Sicherung des Beweiſes beantragt oder
in einem zwiſchen ihm und einem ſpäteren Erwerber der Sache
wegen des Mangels anhängigen Rechtsſtreite dem Verkäufer den
Streit verkündet hat.

entzündliche Veränderung an den inneren Organen
des Auges ; 5

6. Koppen ( Krippenſetzen , Aufſetzen, Freikoppen ,
Luftſchnappen , Windſchnappen ) mit einer Gewährfriſt
von vierzehn Tagen .

II . bei Nindvieh :
1. tuberkulöſe Erkrankung , ſofern infolge dieſer

Erkrankung eine allgemeine Beeinträchtigung des Nähr⸗
zuſtandes des Tieres herbeigeführt iſt , mit einer Ge⸗
währfriſt von vierzehn Tagen ;

2. Lungenſeuche mit einer Gewährfriſt von acht⸗
undzwanzig Tagen ;

III . bei Schafen :
Räude mit einer Gewährfriſt von vierzehn Tagen ;

IV . bei Schweinen :
1. Rotlauf mit einer Gewährfriſt von drei Tagen ;
2, Schweineſeuche leinſchließlich Schweinepeſt ) mit

einer Gewährfriſt von zehn Tagen .

8 2. Für den Verkauf ſolcher Tiere , die alsbald
geſchlachtet werden ſollen und beſtimmt ſind , als Nah⸗
rungsmittel für Menſchen zu dienen ( Schlachttiere ) ,
gelten als Hauptmängel :

IJ. bei Yferden , Eſeln , Mauleſeln und Maulktieren :

Rotz ( Wurm ) mit einer Gewährfriſt von vierzehn
Tagen ;

II . bei Nindvieh :
tuberkulöſe Erkrankung , ſofern infolge dieſer

Erkrankung mehr als die Hälfte des Schlachtgewichtes
nicht , oder nur unter Beſchränkungen als Nahrungs⸗
mittel für Menſchen geeignet iſt , mit einer Gewähr⸗
friſt von vierzehn Tagen ;

III . bei Schaſen :
allgemeine Waſſerſucht mit einer Gewährfriſt

von vierzehn Tagen ; als allgemeine Waſſerſucht iſt
anzuſehen der durch eine innere Erkrankung oder durch
ungenügende Ernährung herbeigeführte waſſerſüchtige
Zuſtand des Fleiſches ;

IV . bei Schweinen :
1. tuberkulöſe Erkrankung unter der in der Nr. II

bezeichneten Vorausſetzung mit einer Gewährfriſt von
vierzehn Tagen ;

2. Trichinen mit einer Gewährfriſt von vierzehn
Tagen ;

3. Finnen mit einer Gewährfriſt von vierzehn
Tagen .

Sinngedichte .
Ach wie ſchleichſt Du dahin ,
So gebückt und ſo gedrückt ,
Ach wie biſt im Innern Du
So verwundet und geknickt.
Ja Du armes Menſchenkind ,
Wie ſchleichſt Du dahin den Weg,
Als ob Dir die ganze Welt
Schwer auf deinem Herzen läg ' !

Willſt Du im Leben
Andern Gutes tun ,
Denke nicht auf Roſen
Sanft dabei zu ruhn ;
Gutes tun den Menſchen ,
O, das iſt ſo ſchwer ,
Aber Gutes tuen
Lohnt ſich auch ſo ſehr .
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Art

der

— — Futtermittel

1 Tubblele iber die nittlet Zuſanmenf
. Und über deren Gehalt

WaſſerTrockenſubſtanzSubſtanzOrganiſche

85

In der organiſchen Subſtanz
ſiud enthalten

ctzung der wichtigſten Futtermittel
an verdaulichen Veſtandteilen.

( Nach E . Wolff . )

Verdauliches

FettNohfett RohfaſerExtraktſtoffeGeldwert
per

50

Kilo

I . Heu .

Wieſenheu , mittel .
Rotklee , mittel .

85 Weißklee , mittel

—Luzerne , mittel

Eſparſette
Inkarnatklee
Futterwicken , mittel

Wickhafer

II . Grünfutter .

Blüte
Weidegras

Wvolle Blüte
Luzerne , ganz jung

Blüte

Blute

„ KRunkelrübenblätter
Kohlrabiblätter .

III . Stroh , Spreu
und Schoten .

Winterweizen
2Winterroggen

Sommergerſte .
Hafer
Erbſen

Ackerbohnen
upinen .

abs
5 J, Weizenſpreu

Gras, kurz vor der

Mais , amerikaniſcher
Rotklee , vor der Blüte

„ Anfang der

Jutterwicken , in der

90,50 9,5
85,015,0

ö

ö
82,018,0

14,3 85,7

16,0 84,0
16,5 83,5
16,0 84,0 ]

16,7 83,3

16,7 83,3

16,7 83,3

46,%
83,3

—

S
S

SY
DDe=OÖ0

ADiοο
—

—

75,O25 ,
S0,020,0
82,8 17,2

83,017,0
80,419,6
81,0 19,0

3D

—

8
—

——

—

74,0 , 26,0 ] ?

12,3 , 26,0 38,2
14,5 25,6 33,9
14,4 33,0027,9
13,3 27,134,2

2
5 3 32

*8 S
00 2 2— 2 3 2— 5•

8 G

%0 0 0/

9,7 26,3 41,0

12,2 , 30,4 32,6
14,225,5
12,628,0

ο
S
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ο
ο.

SSSCC..
5

32,8
33,2

6,01 „

AOYYSoD
ο

3,040,0 36,9

4,0
6,5

39,5 36,2
38,0 “ 34,0

10,234,0 34,2

5,9,40,8 32,1

3,0 , 44,0 35
3,5 40,036,7

3,5 40,0 35,4
4,5
3,6
4,0

36,0 34,6
43,5

34,0
3,0, 30,0 38,2
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1,00

0,59
0,84
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1,01

1,06
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2,13

2,18
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2,51
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Tabelle über die mittlere Zuſammenſetzung der wichtigſten Futtermittel .

86

0,53
( 6

7,97

7,74

1,28

In der Trockeu⸗In der organiſchen Subſtan

8 Ree ſlid 141. 25
s

Verdauliches
4

Art 15 3 88
3 412 — S 2 2

der R* — 2 28
33 82

Futtermittel „ 83 23 S3
* 58 2 5 55

8³ 80 G

ee e % . A /s A4.
IV . Wurzeln und

Knollen .

Kartoffeln 50 25024 %½% 0,9 2,½ 20,7 0,2 17¹ 1757

Futterrunkelrübe 88,0 12,0 11,2 0,8 ] 1,1 9,10 0,1 0,9 0,74

Zuckerrübe . 81,518,5 17,8 0,7 1,0 15,4 0,1 93 1,08

Mohrrübe 85,0 15,0 14,1 0,9 1,4 10,8 0,2 7 0,94

Stoppelrübe is80,7 90 % 6,0 0,1 0 . 8

V. Körner u . 160 15Weizen 14,485,6ſ 83,9 1,713,0 66,4 / 1,5 1,5 1,25 ,

Roggen 14,0 86,0 84,2 1,811,0 6774 2,0 1,7 1,65

Gerſte 14,086,0l 83,3 2,7 . 10,0 66,1 2,3 15 2,3ʃ 4,61

Hafer 12,487,6 [ 84,6 3,0 10,4 57,8 5,2 2,2 4,3 ( 4,24

Mais 12,7 87,3085,7 1,6 10,1 68,60 4 % 1,1/ 4,0 ( 5,23

Erbſen 14,4 85,6 82,9 2,7 22,6 53,0 1,9 3,5 1,4

Wicken 13,4 86,6 83,4 3,2 26,4 48,6 18 5,0 1,66,62

Lupinen , gelbe . 14,3 85,7 82,4 3,3 565 27,2 ] 4,7 “ 14,2 4,2

Leinſamen 12,387,784,3 3,4,20,5 19,6037,0 2 6,5 35,2

VI . Gewerbl . Pro⸗
dukte u . Abfälle .

Biertreber , , 11,9½ 1,5 3,9 7,4 1,6

Biertreber , getrocknet. 9,8 90,285,9 ] 4,1 20,8 642,0 7,5 26,0 ] 6,2 4. 65
Malzkeime 11,8 88,280,6 ] 7,6l 23,3 42,8 2,,1 37,7 11,8 5,98

Weizenkleie , feine . 12.1 87,9 83,8 4,1 14,1
3

58,2 4,2 44,8 2,4 4,73

Roggenkleie . 13,686,481,1 ] 5,3ſ 14,9 57,8 ] 2,9 45,7 1,0 4,72

Roggenfuttermehl . . 12,0 88,0f83,9 , 4,1 13,6 266 % 515½ Y 4,93

Reisfuttermehl . 410,5 89,579,6 9,912,0 45,612,0 42,0 5,1 4,93

Rapskuchen . 10,489,6f 81,9 7,7 30,7 30,1 9,8 22,9 9 , 6,25

Rapsmehl 8 91,5836 33 , 34,3,0 6,13
Leinkuchen 11,8 88,2 80,9 7,3ſ28,7 32,110,7 97 6,77

Leinmehl . 9e,83 38,7 2 , 31,0 3,9 6,85

Mohnkuchen 10,7 89,3 77,2 12,1ſ 36,5 20,1 9,6 12,9 6,7 6,80

Erdnußkuchen, geſchält 11,5 88,583,6 4,947,0 24,167,3 29,2 15 8,67

Palmkernkuchen 10,289,8 85,8 4,0 16,1 3 41,9 9,501 39,4 15,0 6,50

Palmkernmehl . 10,589,585,5 4,0/17,5 44,0 3,8 4¹⸗4 16,6 6,33

Kokosnußkuchen 10,3 89,7l 83,8 5,9 19,7 38,7 11 , „4 8,‚9 5,90

Seſamkuchen 11,1088,978,0 10,9( 37,2 20,512,8 2,3 7,67

Baumwollſamenkuchen 10,689,482,2 7,2ſ24,7 926,0 6,6 5,7 4,59

Melaſſefutter . 13,8 86,279,7 ] 6,5 16 , 601 50,83/ 0,6 8,7 5,08

Fleiſchfuttermehl 11,0 89,0 84,6 4,470,6 1,013,0 5 11,14

Kuhmilch 87,5 12,511,8 0,7 3,2 5,0 3,6 61,2

Abgerahmte Milch . 90,0 , 10,0 ] 9,2 0,8 ] 3,5 5,0 0,7 .— 0,93

Buttermilch . 490, , 9,8 9 % 6½/ 6 5 1,06
Molken 93,6l 6,4 ] 5,8 0,6 ] 0,8 4,9 0,1 0,41

6: 39
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I . Milchkühe . 10
( Für den Tag und 1000 Kilogramm 6 kEg Winterhalmſtroh4 Lebendgewicht. )

4 „ Sommerhalmſtroh
1 6 „ Wieſenheu

20 Kartoffelſchlempe— — 8 RERNKleeheu 2 „ Reisfuttermehlieit 10 „ Winterhalmſtroh 2½ „ Malzkeime50 „ Runkelrüben
4 „ Seſamkuchen 8 .1 „ Bohnenſchrot

8 kg Sommerhalmſtroh
2. 120 „ Grünklee

8 kg So0 5 3H0 6 „ Sommerha mſtroh 830 „ Runkelrüben
7

Vinterhalmſtroh25 Biertreber 0
Rapsmehl 5 5

„ N 1 „ Reisfuttermehl 2 „ Rapskuchen
„

10 .5
3. 5 kg Winterhalmſtrohks Wieſenheu 80 „ Gräs

8 „ Hüllſenfruchtſtroh 2½ „ Erdnußkuchen115 4 „ẽ Rapsſchoten
356%½% 40 „ Runkelrüben 4

3 „ Reisfuttermehl 6 kg Sommerhalmſtroh3½ , Erdnußkuchen 50 „ grüne Sandluzerne4 50 „ Gras11 4.

4 6 kg Wieſenheu 12 .
5 „ Luzerneheu 5 kg WinterhalmſtrohWinterhalmſtroh 60 „ Grünmais45 „ RKohlrüben

60 „ grüne Luzerne3 „ Palmkernkuchen 2 „ Palmkernmehl2 „ Erdnußkuchen
8

5. II . Maſtochſen .
10 Kg Kleeheu ( Für den Tag und 1000 Kilogramm

5 Weizenſtroh Lebendgewicht . )
3 „ BWeizenſpreu

120 „ Kartoffeln
20 „ Biertreber 10 kg Wieſenheu

4 , HIleiſchfuttermehl 5 „öWinterhalmſtroh
1 „ Malbzkeime 50 „ Runkelrübeu

4 „ Weizenkleie
6. 2½ „ Erdnußkuchen

6 kg Winterhalmſtroh 3 „ Reisfuttermehl
4 „ Sommerhalmſtroh

26 „ Wieſenheu
50 „ Roggenſchlempe 9 kg Luzerneheu4 „ Palmkernmehl 3 „ Wieſenheu

2 „SBohnenſchrot 5 „ Sommerhalmſtroh

—

10

100

E
O

II

Beiſpiele von futtermiſchungen für verſchiedene Zwecke .

Kg Runkelrüben
Kohlrüben
Bohnenſchrot
Maisſchrot

3.

9 Wieſenheu
Kleehen

Winterhalmſtroh
Kartoffeln
getr . Biertreber

Erdnußkuchen

4.

Kleeheu
Wieſenheu
Winterhalmſtroh
Runkelrüben
getrocknete Roggen⸗
ſchlempe
Rapskuchen

5.

Winterhalmſtroh
Sommerhalmſtroh

„ Wieſenheu
„ Roggenſchlempe

Seſamkuchen
Weizenkleie

6.

Winterhalmſtroh
und Spreun
Sommerhalmſtroh

Wieſenheu
(Liter ) Kartoffel⸗
ſchlempe
Roggenfuttermehl
Reisfuttermehl

I . Aubochſen
( Für den Tag und 1000 Kilogramm

a) bei

Lebendgewicht/ )

mittlerer bis ſtarker
Arbeit :

12
10 Kg Hülſenfruchtſtroh

5 „ Kleeheu
5 „G Wieſenheu

20 „ Kartoffeln
1. „ Roggenkleie
2½¼ „, Rapskuchen



2

Kkg Sommerhalmſtroh
„ Kleeheu
„ Runkelrüben

„ Seſamkuchen
„ Malzkeime

3.

Kg Winterhalmſtroh
„ Sommerhalmſtroh

Wieſenheu
„ Roggenſchlempe
„ Malzkeime

4.

kg Winterhalmſtroh
„ Sommerhalmſtroh
„ Wieſenheu

„ Kartoffelſchlempe
½ „ Rapskuchen

b) bei ſehr geringer Arbeit

( vorherrſchend Stallruhe im

Winter ) :

115

12 kg Winterhalmſtroh
6 „ Haferſtroh
5 „ Kartoffeln
1 „ ẽ —Seſamkuchen

2

6 kg Winterhalmſtroh
6 „ Weizenſpreu
8 „ Hüſlſenfruchtſtroh
0
5

2

O”

Oοο
O0

οο

οσοο

οονε

D
Ö·ο

0
0

„ Runkelrüben

„ friſche Biertreber

3.

10 kg Winterhalmſtroh
8 „ Sommerhalmſtroh

60 „ Kartoffelſchlempe

IV . Jungvieh vom Rind .

( Tagesrationen pro Kopf . )

a) Alter : 2 —3 Monate ;

hgllebie durchſchnittlich
5 kg .

1

1 kg Wieſenheu
3 „ (“Liter) Magermilch

½ „ Hafer
„ Leinſamen

2.

1½ kg Wieſenheu
%ß „ Maälzkeime
/½% „ Gerſtenſchrot

/s „ Leinſamen

b) Alter : 3 —6 Monate ;
Lebendgewicht: Durchſcnititc150 kg .

13

2 kg Wieſenheu
1 7 Hafer
1 „ Roggenkleie

% Veifiküchen

c) Alter : 6 —12 Monate ;
Lebendgewicht: Durofchielich250 kg .

13

kg Wieſenheu
„ Kleeheun
„ Haferſtroh

6 „ Runkelrüben

3 „ Seſamkuchen
½ „ Reisfuttermehl

2.

4 kg Wieſenheu
2 „ Sommerhalmſtroh

„ Runkelrüben

/½ „ Malzkeime
, „ Leinkuchen

d) Alter : 12 —18 Monate ;
Lebendgewicht:

350 kg .

1

3 kg Wieſenheu
3 „ Hüſſenfruchtſtroh
2 „ Winterhalmſtroh

10 „ Runkelrüben

„ Rapskuchen
½ „ Erdnußkuchen

2.

4 kg Wieſenheu
4 Winterhalmſtroh

25 „ Kartoffelſchlempe
½ „ Roggenkleie
½ „ Malzkeime

V. Pferde .

( Für den Tag und 1000 Kilogramm
Lebendgewicht . )

a) bei ſtarker Arbeit :

1¹

5 kg Wieſenheu
3 Stroh

18 „ Hafer
2 „ Ackerbohnen

24

kg Wieſenheu
„ Stroh

6 Hofer
6 „ getrocknete Bier⸗

treber

„ Gerſte

ο
0οο

6

b) bei mittelſtarker Arbeit :

1*

20 kg Wieſenheu
2 „ Winterhalmſtroh
6 77⁴Hafer

2.

10 kg Wieſenheu
2 „ Winterhalmſtroh

12Hafes

3.

3,7 kxg Wieſenheu
2 „ fferfttoh
7 Hafer
1½3 , Ackerbohnen
4 „ Mais

1 „ Palmkernkuchen

4.

10 Kkg Wieſenheu
2 „ Seei
4 „ Hufer
4 „ getrocknete Bier⸗

treber

3½ „ Gerſte

5¹

10 Kg Wieſenheu
4 „ VStroh

20 „ Runkelrüben
5 „ Hafer
4 „ Weizenkleie

LTin

Gaö
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de.

( Nach E. Wolff . )

mittlere Zusammenſetzung der wichtigeren Düngemittel .

In 100 Teilen der friſchen oder Subſtanz ſind enthalten :
—————— ieeeeeeIn

8 TraceufubſtanzJ In der Aſche ſind enthaltenB ezei ch nung 8 ſind 33
des 3 38

οσσσ 2f 2 2 2 2 2 2
Düngemittels “ 5 S 8 28S53 5E

ſas 8 E 83 5

I.
didllhennmwieke „„Gewöhnl . Stallmiſt
Friſch 750 , 25,0 21,2 3,8 0,390,45 0,130,49 0,12 0,18 0,10 1,08125f Mäßig verrottet . 75,0 25,0 19,2 ] 5,8 0,500,63 0,19,0,70 0,18 0,26 0,16 1,68 2,00r düd Stark verrottet 79,0 21,0 14,5 6,5 0,580,50 0,13 0,88 0,18 0,30 0,13 1,70 2,68Miſtjauche 98,2 1/8] % 1,1 0,150,49 0,10 0,03 0,04 0,01 0,07 0,02 0,34Aͤbtritt , meiſt flüfſig 95,5 4,5] 3,0, 1,5/ 0,550,20 0,40 0,10, 0,06 0,28 0,04 0,02 0,40

RRRAbet II . Allerlei konzen⸗
trierte Düngemittel .

Knochenmehl . . 6,0 94,0 30,3 63,7 4,0f 0,2 0,3 31,3 1,0 23,0 0,1 3,5 4,1Steinkohlen⸗Aſche . — 100,o0 — 100 , — 0,2 — 3,5 0,8 9 . 2 1. 078,0,823ſtroh Schwefelſaures Am⸗
moniak . 4,0,96,0 ( — — 20,5 . — — 0,5 — — 58,,0 3,0, —

EChili⸗Salpeter . 2,697,4 — - — 15,5 — 35,0 0 %2 — 7
osoſ . 31/0 , 0,1 — 44,0 45 0,4Gaskalkk 7,0 93,0 ] 1,391,7 9,41002 64,5 155. 12,5 10,0nih Thomasſ chlackenmehl 0H9 % 50,0 3,01775 0 5,022,5

III . Superphosphate .
Peru⸗Guano . 16,0 84,0,30,00 54,0l 7,0 ] 40 1 , 70 0,5 1 %½5 15,0 10,5 5,3Knochenmehl . . . 12,0 , 87,023,8 63,2 2,6 0,1 0,2 24,4 ,7 17,6 17,5 2,5 0,2

— — — — — — — — — —
38

—

Bezeichnung 3 E 53

Düngemittels 5 5 e E 53

RRE 8

8 8 % 6% %0 /IV . Staßfurter Düngeſalze . „ VVV
A. Rohe Salze . E

213 e ,,⁰⁹⁹¼ 1,7 12,7R15,512,1 21,522,4 1,9 0,526,1
3 5B. Konzentrierte Salze .

Schweſelſ
aures Kali 80 / . . . 90,6 1,6l 2,7 1,00 1,2 0,% 0,½3 2,249,9 48,6Schwefelſaure Kali

Magleft1 650½4 34,0 — 2,5 005
—„P,11,627¼2 259Chlorkalium 90 %8 8 3 g83,5 0 , 9 . 3 145 0, 1„1 52,7 50,5Kalläniertes Düngeſalz 44,5 22,5 4,612,4 2,0 5,3l 7,828,127,0



Feldfrüchte , ſowie über die von ihnen zu erwartenden Mittelernten mit

Tabelle
über den

Bedarf an Samen bei Breitſaat und bei Drillſaat der verbreitetſten

Angabe des Durchſchnittsgewichts eines Hektoliters .

8

Ausfaat auf 1 HektarErtrag auf
1 Hektar

Vreiloat Drillſaat Körner, Stroh, Baſt ꝛc. Bemerkungen
4 5 Wurzeln ꝛc. in
I 0 in Meter Zeiiiter Meter - Zentner

Winterweizen 130 —200100 —- 16014 — 28 33 0%
Winterſpelz 5 190 —300140 - —210 16 —28 20 —40 4

Winterroggen (Wmar⸗
kornß 5 130 - —180 100 - 150 10 —18 30 —60 3

Zweizeilige Gerſte 150 — 200130 — 17012 — 20 3 8

Wintergerſte . 130 —180110 —150 [ 20 30 20 —35 [ 58

Hafer 130 —230 . 100180 16 —24 20 —40 . 46

Mais (mittelkörnig) 3 4060 % 20 40 30 —60 70 and
Erbſen (b. mittl . bh 170 —210 40 —190 ] 10 —20 20 —36 80

i

Wicken 120 —170 90 —130 14 —20 20 —30 80

Lupinen 8 120 180 90 130 8 —20 16 —20 82

Linſen . 8 80 —160 ] 60 —120 816 816 8

Winterraps 12 18 8 12 12 —25 0

Winterrübſen 10 15 6 —10 10. 220 18 —36 64

Mohn . 5 —9 3 —6 8 —14 20 . ( 39

Lein (z.Samengewinn⸗
ung ) 110 - 180 100 140 12 —20 20 —30 66

Lein ( zur Baſtgewinn⸗
Unig); 4220 —300 — 6 —12 20 —40 66

Hanf lebenſo) 100 . 909 f10 . 120 % 5. 10 30 . 60 46 d . e
Luzerne 25 —40 20 —30 4 —8 50 —100 . 77i15 em.

Eſparſette mit Hülfen. 180 —220 120 170 6 —12 30 . 66 (83

Roter Klee . 15 — 25 12 —16 3 —6 30 - 60 75

Weißer Klee . 10 —15 8 —12 3 —6 15 30 6

Mais zum Füttern 100 150 90120 — 300 - 600 —

Blätter

Kartoffeln , frühe , kleine — 55
Kartoffeln , ſpäte ,große

— 1218 100—240
Futterrunkel . —— 205 30 240 500 60 209033

Zuckerrüben . — 30 . 110 f160 360 50 80 25

Kohlrüben — 8 —12 ( 200 50040 - — 100 68

Kürbis 38 500 Grammfl 200 —- 600 — —— altGuie 5

Futterrunkeln , zum An⸗ Mtr. ⸗Ztr.

ziehen der Pflanzen
auf Saatbeeten 1015 — —— — — wie oben.
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96 96 986 Der

uam⸗
kannſt du wohl verſtehen

Deines Säens Sinn und Werts

Weißt , woher die Körnlein kommen ,
Die du mit der Band verſtreueſt
In die tiefdurchfurchte Erd ' ?

Weißt du , daß noch niemand lebte,
Der ſolch Käörnlein bracht zuftand ?—
Was würd ' wohl der Menſch beginnen,
Wenn einmal das kleine Körnlein
Tot blieb in dem Ackerlandꝰ

Sämann . 96 96 98
Würd ' er dann ein neues ſchaffen ?—
O, du ſchwaches Menſckenkind !
Formen kannfſt du wohl ein Körnlein ,
Doch darin kein Leben hauchen ,

Daß es neue Kraft gewinnt .

Daß es in den Sommertagen
Taufend Körnlein bringt zum licht :
Das kann nur der ewige Schöpfer ,
Der ſeit Anbeginn der Erde

Iäglich ſein „ Es werde ! « ſpricht .

Sämann , du bift Gottes Liebling,
Denn du gehſt in ſeiner Spur ,
Kilfft ihm ſeine Werke mehren ,
Fromm verbreiten ſeinen Segen
In der herrlichen Natur .

[ Wunderbares aus den Kolonien . ]( Rauchtoupee . ) Drei Paſſagiere ( zwei davon
waren früher in Afrika , einer nicht ) Der erſte
Afrikaner : „ Was der Dernburg erzählt hat —
das mit der Dattelkiſte , die ſpäter als Palmenhain
wiedergefunden wurde — das erinnert mich leb⸗
haft an ein eigenes kleines Erlebnis . Auf der
Reiſe durch eine denkbar unfruchtbarſte Sandwüſteverliert einer meiner Kulis einen Ballen Zigarren .Der Zufall will , daß ich nach drei Jahren wieder
an der gleichen Stelle vorbeireite . Was erblicke
ich da ? Rieſen⸗Tabalplantage , die annähernd
tauſend ſchwarze Arbeiter beſchäftigt ! “ — Der
zweite Afrikaner : „ Ja , — natürlich ! Entſinne
mich, einmal durch eine Gegend gekommen zu ſein ,wo alle Exportartikel vorhanden , außer Elfenbein ,
das ſtark begehrt , aber nicht aufzutreiben . In
benachbartem Urwalde kommt mir aus Gepäck
Schachſpiel abhanden . Komme zwei Jahre ſpäter
zurück — Urwald wimmelt von Elefantenherden ! “
— Der Nichtafrikaner : „ Wenn Sie aber glauben ,
daß man dazu erſt nach dem ſchwarzen Erdteil
gehen muß , da irren Sie ſich. Ich hatte einmal
eine Stunde Aufenthalt auf einer kleinen badiſchen
Stalion , wo nichts ſtand als ein Bahnhof . Ich
langweilte mich entſetzlich und turnte , um mir
die Zeit zu vertreiben , ein bischen an einem Bar⸗
ren daran herum . Wie ich wieder im Zuge ſitze,
iſt mir, als hätte ich aus der Weſtentaſche etwas
verloren — ich weiß aber nicht , was ? Ein Jahr
ſpäter fahre ich die gleiche Strecke . Was mei⸗
nen Sie , wo früher der Garten vom Stations⸗
vorſtand war , ſtand jetzt ein Werk von 5 Millionen
Mtienkapital , das Pneumatiks für alle Auto⸗
mobilſyſteme liefert . Und da fiel mir erſt ein ,
was ich damals aus der Weſtentaſche verloren
hatte . “ — Die beiden Afrikaner : 229 Der
Nichtafrikaner : „ Mein Radiergummi ! “

E

Fremder , der ſich in ein Bauernquartett einge⸗
drängt hat : „Liebe Landleute , Ihr ſpielt ja ganz trefflich
zuſammen ; ich habe Euch irre machen wollen , aber Ihr
kommt nicht aus dem Takt . “

Bauer : „Sehen ' s , das haben wir beim Dreſchen
gelernt , das muß im Takt gehen , und wenn auch manch⸗mal ein Flegel nicht ordentlich einfällt , ſo laſſen wir
uns nicht irre machen .



Steuern. 85
K. An direkten Steuern beſtehen zurzeit in Baden :
J. Vermögensſteuer . Die neue Vermögensſteuer tritt

an die Stelle der ſeitherigen Grund⸗ , Häuſer⸗ ,
Gewerbe - und Kapitalrentenſteuer . Gegenſtand
der Vermögensſteuer iſt das ſteuerbare Vermögen
eines Pflichtigen , das iſt die Summe des laufenden
Wertes ſeiner im Großherzogtum Baden gelegenen
Liegenſchaften , der Betriebskapitalien ſeiner im

Großherzogtum Baden betriebenen gewerblichen
und land⸗ und forſtwirtſchaftlichen Unternehm⸗

ungen , ſowie ſeines Kapitalvermögens nach Abzug
ſeiner nach dem Geſetz für abzugsfähig erklärten
Schulden . Die Haushaltungsfahrniſſe , ſowie
Barmittel , die nicht einem Gewerbetrieb dienen ,
ſind nicht ſteuerpflichtig .

An dem feſtgeſtellten Geſamtwerte der klaſſifizier⸗
ten Grundſtücke ſowie der einzeln geſchätzten Hof⸗

güter werdenbei der Veranlagung in Abzug gebracht :
20 %ĩx bei einem Schätzungswerte von mehr

als 20 000/ ;
25 ¼ bei einem Schätzungswerte von 20000 K,

und weniger .
Neu iſt die Beſteuerung des land - und forſt⸗

wirtſchaftlichen Betriebsvermögens ; die Steuer⸗

pflicht tritt erſt dann ein , wenn das genannte
Betriebsvermögen mehr , als 25000 / beträgt .

Der Steuerwert des landw . Betriebsvermögens
ermäßigt ſich :

a) bei einem Geſamtwerte von 50 000 / bis

ausſchtießlich 25 000 & um 40 K%/3
b) bei einem Geſamtwerte von 100 000 l bis

ausſchließlich 50000 um 20 %.
Kapitalien unter 1000/ſind nicht ſteuerpflichtig .
Vermögensſteuerpflichtig iſt das geſamte ver⸗

zinsliche und unverzinsliche Kapitalvermögen ,
Wertpapiere nach dem Kurswert .

Rentenanſprüche wie Leibrenten , Leibgedinge
ſind nicht vermögensſteuerpflichtig .

Abzugsfähig ſind nur Kapitalſchulden und

zwar bis zur Hälfte des geſamten Vermögens⸗
ſteuerwertes . Hypotheken , ſowie ſonſtige ver⸗

zinsliche und unverzinsliche Schuldbeträge ſind
abzugsberechtigt , nicht aber Rentenſchulden und

ſonſtige Laſten wie Leibrenten , Leibgedinge ꝛc. ,
auch nicht Haushaltungsſchulden .

Der Steuerfuß wird jeweils feſtgeſetzt . Für die
erſte Periode glaubt man mit einem Steuerfuß
von etwa 11 3 pro 100 / Steuerkapital aus⸗
kommen zu können .

.DieEinkommenſteuer beträgt 2/40 ) von je 100 Kl.

Steueranſchlag und zwar bei 200 / Anſchlag
oder bei einem Einkommen von 1000 %, 3 .

pro 100 % Anſchlag bei einem Einkommen von
1000 / bis mit 24 999 / , bei einem Einkommen
von 25 000 / bis zu 30 000 % beträgt der
Steuerfuß 3 / , 15 J , von 30000 / bis
40 000 l 3 l . 30 J , von 40000 bis 500900 / .
3 . 45 J , von 50 600 bis 75000 8 , 60 J ,
von 75 000 bis 100 000 3 K. 15 J , von
100 000 bis 150 000 / 3 ., 90 J , von 150 000
bis 200 000 % 4 05 ꝗ, von 20 ) 000 und
mehr 4 / 20 3 pro 100 Anſchlag .

Jahreseinkommen von weniger als 900 . .
bleiben ſteuerfrei .

Jahreseinkommen von 900 bis ausſchließlich
10 000 / werden auf die nächſtniederen 100 /

abgerundet .

Einkommen

Jabreseinkommen von über 10000 bis aus⸗

ſchließlich 20000 „ für die erſteren 10000 J in
9000 / Anſchlag und für weitere volle 500 „, in
weiteren 500 J , bei Einkommen von 20000 bis

zu 25000 / für je volle 500 „ in 500 , An⸗

ſchlag , bei Einkommen von 25000 / und mehr
für je volle 1000 in 1000 /, Auſchlag .

ergibt einen = von 100 M.
Anſchlag von ſteuer Einkommen

A. . N 46

90⁰ 20⁰ 4. 80 —53³
1000 250 7. 50 —. 75,0
1100 300 9 . —
1200 350 10 . 50
1300 400 12 . —
1400 450 13 . 50
1500 500 15 . 3

1600 550 16 . 50
1700 600 18 . —
1800 650 1915
1900 1000 21.
2000 750 223
2100 825 24. T5
2200 900
2300 975
2400 1050
2500 1125
2600 1200
2700 127
2800 1350
2900 1425
3000 1500

Ja hres⸗

45 . —
u. ſ. w. für je 100 l . Einkommen 100 / Anſchlag
bis zu 24 999 / Einkommen = 24 500 & Anſchlag .

B. An indirekten Steuern werden erhoben :

I. Weinſteuer :
a) Akziſe 3 J9 vom Liter Traubenwein ,

5 „ 9 %, „ „ ( Obſtwein ,
b) Ohmgeld 2 „ Traubenwein ,

175 „ Obſtwein ,
e) Averſum für die Akziſe von eigenem Weinver⸗

brauch der Weinhandlungskellerbeſitzer jährlich
18 „ / für den Weinhändler ſelbſt , 3 „ 60 4
für jeden männlichen Tiſchgenoſſen und 1 Kl
80 J für jeden weiblichen Tiſchgenoſſen über
18 Jahren .

d) Gebühr für ein Weinlagerkellerpatent jährl . 50

„„ 17

II . Bierſteuer ( Geſetz vom 30. Juni 1896 ) :
a) von dem im Großherzogtum gebrauten Bier als

Braumalzſteuer , und zwar beträgt die Steuer
für je 100 kg Malz bei einem jährlichen Ge⸗

ſamtmalzverbrauch :
1. bis zu 1500 Doppelzentnern

a) für die erſten 250 Doppel⸗
Fentiier jejnjnn

b) für die folgenden 1250 Doppel⸗
5

2. für die folgender
iititet j

3. für die folgenden 2000 Doppel⸗
zentner je
für die folgenden Doppelzentner je

Für die , die obergäriges Bier nur für
den eigenen Bedarf im Haushalt bereiten ,
bei Verwendung von höchſtens 5 Doppel⸗
zentnern Malz im Kalenderjahr Steuer für
ie 100 kg 2 . ;

1500 Doppel⸗



B . Alle Malzerſatz⸗ und Zuſatzſtoffe
verboten,zurHerſtellung untergährigen B
darf nur Gerſtenmalz verwendet werder

Bier als Uebergangsſteuer ,
von je 100 Liter .

B . Bei Bezug von bayeriſchem Bier

b) von dem in das Großherzogtum eingeführtenund zwar 3. 20 %

Abgabe des Uebergangsſcheines beim Steuer⸗
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ſind
ieres
1.0

Poſtnachnahmeſendungen : ſind bis 800 /¼ be
Druckſachen und Warenproben , Ge
ſowie bei Poſtkarten und P

Poſtnachnahmegebühr innerhalb

i Briefen ,
ſchäftspapieren ,

aketen zuläſſig . Die
Deutſchlands ſetzt ſich

Porto für gleichartige
„ 2. aus einer Vorzeige⸗

3. aus den Gebühren für die
eingezogenen Betrags an den

zuſammen : 1. aus dem
Sendungen ohne Nachnahme
gebühr von 10 4 ,
Uebermittelung des

die

erheber nicht vergeſſen und einen etwaigen Abſender und zwar bis 5 „ , 10 3 , über 5 bis 100A4ſteueramtlichen Verſchluß — Plombe oder 20 J , über 100 bis 200 / 30 9 , über 200 bisSiegel — nicht abnehmen ) .
III . Fleiſchſteuer :

400 J , 40 / , über 400 bis 600 50 J , über
600 bis 800 / 60 9 . 08 — 4 2 971 F. 1 4 *4 — 2 2a) bei Schlachtungen im Großherzogtum : für Poſtaufträge zur Geldeinziehung bis 800 K 30jedes Stück Rindvieh ( mit Ausnahme von zur Einholung des Wechſelakzepts 0Milchkälbern ) bei einem Schlachtgewicht von Für die Uebermittelung des eingegangenenGeld⸗weniger als 200 kg 4 4. betrags kommt die Gebühr für die Poſtanweiſungbei einem Schlachtgewicht von 200 kg und für die Rückſendung des angenommenenbis ausſchließlich 250 kg 638955 Wechſels eine Gebühr von 30 9in Anrechnung .F bei einem Schlachtgewicht von 250 Kg Briefe mit Zuſtellungsurkunde : 1. das gewöhnlicheund mehr : 8 Briefporto , 2. eine Zuſtellungsgebühr von 20 3 85für Kühe und Farren 6 3. das Porto von 10 3 für die Rückſendungfouſtt 5 3 der Zuſtellungsurkunde Im Ortsverkehr wirdb) für eingeführtes Fleiſch vom kg 8 g für die Rückſendung der Zuſtellungsurkunde— — keine Gebühr , im Nachbarortsverkehr eine ſolchePoſt - Tarif .

Im Orts⸗ und Nachbarortsverkehr . Sendungen gegen Rückſchein ( Quittung ) des Em⸗
Briefe ie fränkierk 10 pfängers : Zuläſſig bei Einſchreibſendungen ,3

Voſtkarten
8

8 85 10
9 bei Sendungen mit Wertangabe und gewöhn⸗is „ Gr „ „ „ lichen Paketen . Außer dem Porto iſt eine Rück⸗Druckſachen bis 50 Gr. 3 J , über 50 bis 100 Gr. 5 A 5 icküber 100 bis 250 Gr. 10 J,über 250 bis 500 Gr. 20 Haſcheingebühr von 20 J zu entrichten ,über 10 J , über 8 8207 N 5über 500 bis 1 Kg. 30, [S Pakete koſten : bis 5 Kilogramm oder 10 Pfd . im3 8885 FFV . . Umkreis von 10 Meilen 25

Warenpr 250 Gr. 10 J, üb. 250 —32 207 8 11587 6 85 16 ſtart öWen 0 88n u0 ⸗f
degeen ec Seengu.

über 500 Gr bis 1 Kg. 30 Für Sperrgut wird das Porto um die Hälfte erhöht .
5 Nach deutſchen Schutzgebieten .
Briefe bis 20 Gr. , frankiert
über 20 bis 250 Gr. frankiert 20 Y, unfrankiert 30

Deutſchland mit Schutzgebieten und Oe ſterre
Ungarn mit Liechtenſtein , Bosnien⸗Herzegowi

Briefe bis 20 Gr. koſten frankiert
unfrankiert SCRA . . . ·······

über 20 bis 250 Gr. = ½ Pfd . frankiert
unfrankiert R

Poſtkarten
unfrankiert
mit Antwort 8

Druckſachen ( Frankierungs
über 50 bis 100 Gr. 5

wang ) bis 50 Gr .
über 250 bis 500 Gr.

„ 4100 „ 250 „ 10 , „500 Gr .bis1Kg .über 1 Kilo bis 2 Kilo ( nur nach dem Aus⸗
land und den Schutzgebieten )

Geſchäftspapiere bis 250 Gr.
250 —500 Gr. 20 5 , 500 Gr bis 1 Kg.

( nach Oeſterreich nicht zuläſſigh .
Warenproben bis 250 Gr. 10 3 , 250 bis 350 Gr.

Einſchreibegebühr ( Rekommandationsgebühr )
Poyſtanweifungen bis 5 L 10 J, über 5 bis 100 ½

20 J , über 100 bis 200 30 J , über 200 bis
400 / 40 9 , über 400 bis 600 / 50
über 600 bis 800 l

Poſtauweiſungen nach Oeſterreich⸗Ungarn für je20 , 10 mindeſtens
Lelegraphiſche Poſtanweifungen koſten : 1. die Poſt⸗

anweiſungsgebühr , 2. die Gebühr für das Tele⸗
gramm , 3. ev. die Eilbeſtellgebühr .

2

9.5

10 4, unfrankiert 20 3

Bei Sendungen über 5 Kilo
dieſelben weiter als 20 Meilen gehen , eine bedeutende
Erſparnis ein , wenn man dieſelben in kleinere
Pakete von je 5 Kilogramm verpackt , weil Pakete bis
5 Kilogramm ohne Unterſchied der Entfernung be⸗N
rechnet werden , Pakete darüber aber je nach der

gramme tritt , wenn

7„

ich⸗

na . Entfernung 1050 9 per Kilogramm weiter koſten .
10 Dringende Paketſendungen , wenn als ſolche bezeichnet30 ( lebende Tiere , Blumen , Pflanzen ꝛc) , koſten außer
20 dem tarifmäßigen Porto und Eilbeſtellgeld jedesEStück

Sendungen mit Wertangabe : Briefe ohne Unter⸗
10 ſchied des Gewichts auf Entfernungen bis 10 3
10 geogr . Meilen außer der Verſicherungsgebühr 20

3 auf alle weiteren Entfernungen 88 40
20 Verſicherungsgebühr für Wertbriefe und Wertpakete :
30 ] Ohne Unterſchied der Entfernung und Höhe des

Betrags 5 für je 300 / mindeſtens jedoch 10 .
60 Eilbriefe nach Orten mit Poſtanſtalt koſten außer dem
10 gewöhnlichen Briefporto 25 9 , nach Landorten
30 60 , Eilpakete koſten 40 3 weiter . Auf der Sen⸗

dung muß deutlich ſtehen : „ Durch Eilboten 3 u
20 beſtellen . “ Dieſe Sendungen werden ſofort nach
20 Ankunft des Zuges beſtellt . Nach Oeſterreich⸗

Ungarn muß die Gebühr vorausbezahlt werden ,
während im Deutſchen Reich auch der Empfänger
die Gebühr entrichten kann .

60 Sendungen an Soldaten müſſen auf der Adreſſe den
Vermerk tragen : „Soldatenbrief . Eigene Ange⸗
legenheit des Empfängers “ . — Briefe mit dieſer
Bezeichnung ſind bis zu 60 Gr. portofrei .
Poſtanweiſungen bis 15 ll koſten . 10
Pakete bis zum Gewicht von 3 Kg. (6 Pfd . ) 20 3

S



Weltpoſtverein .
Das Porto beträgt für

Fraukierte Briefe nach
Taxen wie Inland ; nach d. Schweiz

Luxemburg

385 ohnefür je 20 Gr. 20 9 , nach den 1mtsar⸗
übrigen Ländern für je 15 Gr. 20 J . eie e

Unfrankierte Briefe koſten das Doppelte
Poſtkarten 10 ) — Poſtkarten mit Antwort 20 3 .
Trickſachen , Geſchäftspapiere und Warenproben 5 3

für je 50 Gr. , mindeſtens jedoch für Geſchäfts⸗
papiere 20 3 und für Warenproben 10 6.

Einſchreibegebüihr 20 3 . — Rückſcheingebühr 20 3.
Meiſtgewicht für Warenproben 350 Gr. , f. Druckſachen
und Geſchäftspapiere 2 Kg. (n. Luxemburg 1 Kg. ) .

Briefe mit Wertangabe ſind zuläſſig nach den meiſlen
europäiſchen Ländern .

Poſtanweiſungen ſind zuläſſig nach den meiſten euro⸗
päiſchen Ländern , ſowie nach Britiſch - Oſtindien ,
Kanada , nach den britiſchen Beſitzungen in außer⸗
europäiſchen Ländern , nach Japan , den niederländi —
ſchen Beſitzungen in Oſtindien , den Vereinigten
Staaten von Nordamerika , Kongoſtaat , Süd⸗
afrikaniſche Republik , Egypten , Marokko , Tripolis ,
Tunis , Zanſibar u. ſ. w.

Telegraphen -Tarif.
Die Länge eines Taxwortes in offener Sprache iſt auf 15 Buch⸗

Im überſeeiſchen Verkehrſtaben oder auf5 Ziffern feſtgeſetzt.
beträgt die Länge nur 10 Buchſtaben oder 3 Ziffern.

Als Mindeſtbetrag für ein gewöhnliches Telegramm werden
erhoben im Verkehre mit Großbritannien und Irtand 80 Pfg. , im
übrigen Verkehr 50 Pfg.

Die Worttaxe beträgt :
Deutſchland, Oeſterreich -Ungarn und Luremburg öBelgien Ü
Dänemark 1

Frankreich 3 „
Großbritannien und Irland 15

Italien 3 15
Niederlande . 15 unSchweiz 109
Rußland, Spauien , Portugal 4 20

Nach anderen Staaten verſchieden.
Für Stadt⸗Telegramme beträgt die Worttaxe 3 Pfg. ,

Mindeſtgebühr 30 Pfg.
375

Inualiden - Verſicherungsgeſez .
§ 1. Verſicherungspflichtig ſind vom voll⸗

endeten 16. Lebensjahr ab :
1. Perſonen , welche als Arbeiter , Geſellen , Ge⸗

hilfen , Lehrlinge oder Dienſtboten gegen Lohn
oder Gehalt beſchäftigt werden ;
Betriebsbeamte , Werkmeiſter und Techniker ,
Handlungsgehilfen und⸗Lehrlinge uſw. , ſofern
ihr regelmäßiger Jahresarbeitsverdienſt 2000 %
nicht überſteigt .

§ 3. Als Lohn oder Gehalt gelten auch Tan⸗
tiemen und Naturalbezüge nach dem Durchſchnittswert .
Eine Beſchäftigung , für welche als Entgelt nur
freier Unterhalt gewährt wird ( Lehrlinge ) , be⸗
gründet die Verſicherungspflicht nicht .

§ 29. Die Wartezeit , als Vorausſetzung für
die Erlangung einer Rente , beträgt :

1. bei der Invalidenrente 200 Beitragswochen ;
2. bei der Altersrente 1200 Beitragswochen .

§ 30. Beitragsleiſtung . Für jede Woche , in
welcher der Verſicherte in einem Dienſtverhältnis ge⸗
ſtanden hat , iſt ein Verſicherungsbeitrag vermittelſt
einer einzuklebenden Marke zu leiſten ( Beitragswoche ) .

9⁴

Arbeitgeber abnehmen .

§ 32. Die Höhe der Beitrüge ( det
klebenden Marken ) richtet ſich nach Lohnklaſſen und
beträgt in Lohnklaſſe 1 — 14, II — 20 , III —24 ,
IV 30 und V —36 9.

§§ 27, 142. Die Hälfte dieſer Beiträge kann der
Arbeitgeber dem Verſicherten bei der jedesmaligen
Lohnzahlung , höchſtens aber gleichzeitig für zwei Lohn⸗
zahlungsperioden , in Abzug bringen .

§ 34. Lohnklaſſen . Nach der Höhe des Jahres⸗
arbeitsverdienſtes werden folgende Lohnklaſſen gebildet :

Klaſſe J bis zu 350 l
5 Il von mehr 350 „/ bis zu 550 &l .
„ III „̟ ů „ 550 οf ‚§ͥ f
„ 8507 %ͤ οπf, e .

7 1150 KA. 2000 ¼„ „ ‚ „ „ 1
Für die Zuteilung ' zu einer dieſer Lohnklaſſen wird

zunächſt nicht der wirkliche Arbeitsverdienſt , ſondern
der 300 fache Betrag des auf Grund des Krankenver⸗

ſicherungsgeſetzes feſtgeſtellten ortsüblichen Tagelohnes
zu Grunde gelegt . Iſt jedoch bei Perſonen , die gegen
feſten Lohn oder Gehalt angeſtellt ſind , der wirkliche
Arbeitsverdienſt einſchließlich der Naturalbezüge (freie
Wohnung , Koſt , Produkte uſw . ) höher , ſo iſt dieſer
für die Berechnung der Lohnklaſſen bezw . für die
Höhe der Beitragsmarken maßgebend .

§§ 131, 141. Die Entrichtung der Beiträge
erfolgt durch Einkleben der entſprechenden Marken ,
welche von den Poſtanſtalten zu beziehen ſind , in die
Quittungskarte des Verſicherten . Es werden zu dieſem
Zwecke Marken für eine , für zwei und für dreizehn
Wochen ausgegeben . Die Marken für zwei und drei⸗
zehn Wochen müſſen beim Einkleben durch Einſchreiben

des Datums vermittelſt Tinte entwertet werden .
§ 139. Die Quittungskarte darf vom Arbeit⸗

geber gegen den Willen des Verſicherten nicht zurück⸗
behalten werden , eventuell muß auf Antrag des Ver⸗
ſicherten die Ortsbehörde einſchreiten und ſie dem

Vexierbild .

Wo iſt der Einſiedler ?



Buntes
[ Die erſte Weltumſeglerin . ] Als der fran —

zöſiſche Seefahrer Bougainville
bis 1769 die Welt umſegelte ,
der Naturforſcher d
und eifrigen Diener namens B
Schiffe . Dieſer Diener wurde eines Tages , als de
Commerſon mit ihm an Land gegangen war , um zubotaniſieren , von den Eingeborenen umringt , die be⸗
haupteten , er ſei ein Weib .
den Diener den Händen der
zum Schiff zurückzubringen .
aufgelöſt , ſich zu einem Ge
Mädchen , das keine Angehb
Prozeß ruiniert war , hatte die Män
um ſich beſſer durch⸗
zuhelfen . Bougainville
berichtet über dies Vor⸗
kommnis : „ Das dürfte
alſo die erſte Fran ſein ,
welche eine Reiſe um die
Welt mitgemacht hat ,
und ich muß ihr das
Zeugnis ausſtellen , daß
ſie ſich an Bord ſtets

untadelhaft betragen
hat. Sie iſt weder häß⸗
lich noch hübſch und mag
26 —27 Jahre zählen .
Man wird zugeben , daß
die Barré , wenn die
Schiffe an einer ein⸗
ſamen Inſel verunglückt
wären , gewiß die beſten
Ausſichten für die Zu⸗
kunft gehabt hätte . “
Zweifellos hat die erſte

Weltumſeglerin auch
eine gute Portion Mut
befeſſen.

[ Schulhumorj .
Selbſterlebtes ,von einer
Lehrerin erzählt . Frage :
„ Was ſagte denn wohl
Jairus Töchterlein zu
dem Herrn Jeſus , als
es auferweckt worden
war ?“ Antwort : „ Guten
Morgen ! “ Frage : „ Was 38
hätte Eva der Schlange ſagen müſſen , als dieſe ihrden Apfel anbot ? “ Antwort : ie hätte ſagen müſſen :
Ich will erſt einmal mit meinem Mann darüber ſprechen ,das tut Mutter immer ! “

[ Ein hochſtehender Vater . ]
redeſt Du von Deiner ariſtokratiſchen Abſtammung !Mein Vater hatte oft zehntauſend Menſchen unter ſich. “v . Feldſtein : „Ach, er war General ? “ — Nuſchke :
RAu nee, das gerade nicht ! “ — v. Feldſtein : „ Ein
Großhändler oder Armeelieferant ? “ — Nuſchke : „Nee ,
Luftſchiffer war er ! “

[ Ein Opfer der Mode . ]
Paletot geſtohlen ; was haben Sie zu Ihrer Entſchul⸗
digung anzuführen ? “ „ Meiner fing ſchon an, un⸗
modern zu werden , Herr Präſident ! “

[ Ein Zeitkind . ] Pepi (der ſoeben beſtraft
kurde ) : „ Das iſt keine Kunſt , wenn ſo ein großerVater ſo' n kleinen Buben ſchlägt ! “

in den Jahren 1766
1 te, befand ſich u. a. auch

e Commerſon mit einem intelligenten

Hier ließ Barré , in Tränen

rigen hatte und durch einen

billig und möglichſt bald ! “
M

Verehrteſter ! “

S„ D

Nuſchke : „ Ewig
101

„ Sie haben den

arrs an Bord eines der

Nur mit Mühe gelang es,
Wilden zu entreißen und

ſtändnis herbei . Das junge

nerlleidung gewählt ,

Protz : „ Ich möchte ein Stilleben in Oel — aber

aler : „ Kaufen ſie ſi

Allerlei .
[ Beſcheiden . ] Onkel : „ Wer iſt denn nun der

tüchtigſte Junge in Deiner Klaſſe , Hänschen ? “ —
Häuschen ( beſcheiden ) : „ Ich möcht ' s Dir ja ſagen ,Onkel , aber Papa meint , man darf ſich nicht ſelbſtloben . “

[ Feiner Unterſchied . ] Mutter eines friſchgeadelten Bankiers ( zu einem Gaſt ) : „ Das ſind lauter
Photographien meines Sohnes . Hier ſehen Sie ihnals Kind , hier als Maun und hier — als Baron ! “

[ Als Schiller ] die Harfe lernute , ſagte ihm ein
Nachbar : „ Sie ſpielen wie David , nur nicht ſo gut . “

—Schiller autwortete : „ Sie reden wie
nicht ſo klug . “

[ Ein gutes

Salomo , nur

Herz . ] Richter : „ Sie ſind ertappt
worden , als ſie im Hof
des Jörgbauern eine
Gans töteten ! “ — An⸗
geklagter : „ Ja , Herr
Richter , aber ich tat es
nicht aus Haß oder Rach⸗
ſucht , ſondern aus Liebe
zum Gänuſebraten ! “

Im Gerichts⸗
ſaal . ] Vorſitzender ( zum
Zeugen ) : „ Sind Sie
ſchon beſtraft ?“ Zeuge :
„ Ja , vor zwanzig Jah —
ren wegen Badens an

verbotener Stelle mit 3
MarkcGeldſtrafe . “Vor⸗
ſitzender : —Und daun ? “
Zenge : „ Dann habe ich
nicht mehr gebadet ! “

[ Scherzfrage . ]
Wie unterſcheidet ſich ein
glückticher Hhemann von
einem unglücklichen ? —
Antwort : Derkeine hat
ein trautes Heim , wäh⸗
rend der andere ſich nicht
heim traut .

[ Bedenkliche Zu⸗
ſtimmung . ] Weinwirt :
„ Bei dem Wein ſetz' ich
zu — glauben Sie ? “

EKunde : „ Gewiß , den
Spiritus hab ' ich gleich

rausgeſchmeckt . “
[ Auch ein Troſt . ] „Iſt das nicht ſein Skandal ?

nach 50 jähriger Dienſtzeit bekomme ich den Orden,
welchen jeder Nachtwächter mit 25 Jahren bekommt . “

„ Ja , mein Lieber , Nachtdienſt zählt jedenfalls
doppelt ! “

[ Das Geburtstagsgeſchenk ] Frau : „Ach,
den großen Ballen ſchenkſt Du mir ! ? Was enthält er
denn ? “ — „ Die Leinwand zu einem Dutzend Hemden
für mich ! “

[ Die Hauptſache . ] A. : „ Ich habe es ſehr
eilig ! Meine Schwiegermutter iſt ſchwer erkrankt . Ich
muß zum Notar . “ B. : „ Und der Arzt ? — A :
„ O, das hätte ich ganz vergeſſen. “

[ Farbenwortſpiel . ] Es war Montag ; da
er von Geſinnung rot war , machte er blau , zog ſeinen
weißen Anzug an und ging ins Grüne .

Zerſtreut . ] Magd : „ Herr Profeſſor , Zwillinge
ſind augekommen . “ — Profeſſor : „ Laß ſie eintreten . “

ich eine Büchſe Sardinen ,



Ernſtes und Heiteres .

[ Von einem Haifiſch geführt . ]
Der berühmte Erfinder Ediſon wachl
öfter Erholungstouren durch Jagd und

Fiſchfang .
ic it ſei

Gattin in einer Barke , von zahlreichen
Spaziergängern auf dem Strand beob —
achtet , ins offene Meer hinaus . Plötz⸗
lich ſchnellte das leichte Boot empor , Dirs roοε t
als hätte eine große Woge es in die 2 8S 8 8 —
Höhe gehoben . Aber das Meer war — — — —
ganz ruhig . Ediſon hatte mit der Angel
gefiſcht . Der Köder war von einem
zwei Meter langen Haife

ſch verſchlungen
worden , der die Schnur nicht zerreißen
konnte und ſie beim heftigen Herum⸗
ſchlagen ſich um den Leib wand . Aber
auch Ediſon und ſeine Frau ließen
die Stange nicht los und wurden der —
geſtalt von dem Tier mitſamt der
Barke immer weiter ins offene Meer
hinausgezogen . Dies dauerte eine —8
S hielt der Haifiſch er . S 88SSAοαhlee
mattet inne ; er wies

81
0 Ver⸗ 81 S28228 288 8

letzungen auf und ſein Blut rötete das . 252. 59. ꝗ

Meer . Nun wechſelte das Ehepaar — „
Ediſon die Rolle und beide zogen den — SD D
Fiſch , der ihnen faſt den Tod gebrachet !
hätte , unter den Beifallsrufen der 8S 0n c r0de d 5 E• 4
Menge langſam ans Ufer . 8383 85

[ Der zerſtreute Profeſſor .
SSs 8

Ein ſchottiſcher Profeſſor wurde eines

Dvajaglvhictvzz

moboach

8

8/
A8

Juogoag,

unuppoaoοοe-uνονεα,E,
Jugzaich

P

Tages in dringenden Geſchäften aus 98 ο ν οο o 0 r00
ſeinem Bureau gerufen und klebte an

SSSS S 2 2ſeine Tür eine Notiz des Inhaltes ,
daß er um drei Uhr Wietertn —
werde . Zufällig wickelte ſich aber dasſ S8⸗

Geſchäft ſchneller ab, als er gedacht
hatte , und ſo kam es, daß er bereits
um 5/42 Uhr zurückkehrte . Als ſein
Auge auf die an ſeiner Tür klebende
Notiz fiel , blieb er einen Moment
ſtehen und las ſie durch . Dann , nach⸗
dem ihm der Inhalt gründlich zumBewußtſein gekommen war , ſetzte er
ſich auf die Treppe und wartete ge⸗
duldig bis drei Uhr .

[ Eingegangen . ] Kahlköpfiger
Herr beim Friſeur ) : „ Ich werde immer
kahler. Ich denke, Sie ſchneiden mir
bald die Haare zum halben Preiſe ? “
— Friſ ſeur ; „ Jui Gegenteil , wir neh⸗
men immer das Doppel te, wenn wir
auf die Haare erſt Jagd machen müſſen. 4

[ Angenehmer . ] Arzt : „ Sie
wollen die Medizin nicht nehmen ? Ach,
trinken Sie doch und denken Sie , 109ſei Bier ! “ — Patient : „ Da trinke ich
doch lieber Bier und denke, es ſei
Medizin . “

[ Aus der Schule . ] In der hin⸗
terſten Bank waren die Schüler etwas
unruhig . Der Lehrer wurde unge⸗
duldig und rief : „Stille , dort hinten ,
meine Ohren reichen bis zur letzbtenBank . “

Juggoag,

/iß

muoboigh

9

zubdoach
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Pferdeſtuten :
gewö nlich etwas
321 Tage ) . — Schafen und Ziegen :

99

Trächtigkeits - und Brütelalender .
Die mittlere Trächtigkeitsperiode beträgt bei

48½ Wochen oder 340 Tage ( Extreme ſind 330 und 419 Tage) . — Eſelſtuten :
mehr als bei Pferdeſtuten . — Kühen : 40½ Wochen oder 285 Tage ( Extreme 240 und

faſt 22 Wochen oder 154 Tage ( Extreme 146 und 158 Tage ) . —

Säuen : über 16 Wochen oder im Mittel 115 Tage ( Extreme ſind 109 und 120 Tage ) . — Hündinnen :
9 Wochen oder 63 —65 Tage . — Katzen : 8 Wochen oder 56 —60 Tage . — Hühner brüten 19 —24 , in der

Regel 21 Tage ; Truthühner (Puten): 26 —29 Tage . — Gänſe :
— Tauben ! 11 —19 Tage .

28 - 33 Tage . — Enten : 28—32 Tage .

Schweig noch , bis in dem Halmenwalde

Kornblum ' , Klatſchmohn und Rade blüht . Und alle Blümlein ſinge wach .
Gut ! Sing ' ihn ein in ſeinem Grame

Aufang Ende der ndeit bei Anfang Ende der Tragzeit bei

83 — 838 555 35 8 8 8 5 38 3885 238
Datum 2 ESSeDatum 3 S 3

83 2 2SSS —

6338 358 8 3ĩ653 838 3

82

1. Jan. 6. Dez. 12. Okt. ] 3. Juni 30. Apr. 4. Mrz . 25. Fb. ] 5. Juli,9. Zumſls. Ap. 5 Sep . 29. Aug .
6. — 11. — 17. — 8 . — 5 . Mai 9. — 2 . Nrz . 10 . 14 . — 20 . — 10. — 716. — 22. — 13 . — 10. 1„% , 15

Z 24 .— 30. — 20 . 20. — 15 —

86. — 1 . Nov . 23. — 20. — 24 . — 11. 25. — 29 . — 5. Mai 25 . 25. — 18. —

63631. 6 . 28 . — 25. — 29. — 22 . 30. — 4. Juli 0. —: 3
i1 . — 5. Jan . 11. —3 . 8 4. Aug . 9. — 15. — 5. Ott . 28. —

5ebr . 10 . — 16. — 8 . B 10. — 3. Okt.

3160 — 15. — 21. — 13. 14. — 19. — 25. — 15l — 8 . —

6 . — 20. — 26. — 18. 8. 19. — 24 . — 30. — 20. 13

2 31 Dez 23. 3. 24. — 29. — 4. Juni24 . — 21 . — 25.

425 . — 30 — 6. — 28. 28. Wlag, 9. —29 . — 26 . — 30. — 23 . —

2. März 4. Feb. 11. — 2. Aug. 29. — 3. N 8 . — 14. — 3Febr . 31. Jan . 44. Nov. 28. —

g6 . — 9. — 16. — 7. — 4. Juliſ8 . 13. 19. — 8 . — 5 . — 9. —2 . Nov

6 2 . — 1ſ4. — 21. — 12. — 9 . — 13. 24. — 13. — 10 . — 14 . —7 . —

A 19 . — 26. — 17. — 14. — 18. 23 . — 29. — 18. — 15 . — 19. 12 . —

IEE2 . 31 . 22. — 19. — 238. 28 . — 4. Juli 23. — 20 . — 24. —. 17 . —

ſeuenz . 5. Jan . 21. — 24. — 28. 2. Sep . ] 9. — 28 . — 25 . — 29 . — 22. —

1. April 6. — 10 . — 1. Sept . 29. — 2. J 1 . 14 . — 5. Mrz . 30 . — 4 . Dez 27 . —

336 ſ1. — 15. — 6. — 3. Aug. 7. 12. — 19. — 10 . — 3 Feb . 9. — 2 . Dez .
it . — 16. — 20. — 11. — 8. — 12. 17. 24 . 1 %6C

Agſie21 25 . — 16. 13 . — 11. 22 . — 29. — 20. — 14 . —
19. — 12. —

e 3024 22. 3. Aug. 25. —
8

24. — 17. —

26. — 31. — 4. Febr . 26. — 2 2* — 2 . Okt . 8. — 30 . — — 29 . — 22. —

1. Mai 5 . Apr . 9. — 1. Okt . e 32 Nov . 7. — 13. — 4 . Apr2 1715 0n 27

6 5
5

8. — 1. Jnni

(15. 19 . — 11. — 1 . — 12. — 17 . 23. — 14. 13 . — 6 . —

16. — 20 . — 24. — 16. — 12. — 17 . — 22 . 28 . 19 . „ is·
rn⸗⸗22 — 27. —2 . Sep . 24 . — 21 . — 23. — 16 . —

26 . 22 . —21 . — I. Nov. ] 7. — 29 . — 26 . — 28 . — 21 . —

5. MNaiſt1. — 31 . — 271. — 1 . 2 Dez . 6. — 12. — 4 . Mai 31 . — 2. Feb. 26. —

5. Juni 10. — 16 . — 5. Nov. 2 . Okt. 6. — 11 . — 11. 9. — 5 Apr . 7. — 31 . —

10. — 15. — 21. — 10 . — 7. — 11 . — 16 . — 22. — 14. — 10 . — 12. — 5 . Feb .

20 26 . 15 . — 12. — 16. — 21 . — 27. — 19 . — 15 . — 17. — 10 . —

320 . — 17 . — 21. —
7 2 . Okt 24 . 2 %

25 . — 30. — 5 . Apr . 25. — 22. — 26. — h F. 29 , 25ͤ ů
60 . — 4. Juni 10 . — 30. — 27 . — 61. — 5. —

5 129 . — 3. Mrz. 24,. —

An die erſte Cerche .

993 ſingſt Du, kleine Frühlingslerche , Du ſagſt , Du ſängſt die Grabeslieder

So zeitig ſchon Dein Zwitſcherlied ? Dem nun verſtorb ' nen Winter nach .

Philo vom Walde .
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